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RS OGH 1963/4/2 8Ob89/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1963

Norm

ABGB §1098 IId

Rechtssatz

Das Recht des Mieters, die in dem Haus, in dem der Mietgegenstand liegt, be7ndlichen Anlagen für den elektrischen

Strom zu benützen, ist kein selbständiges, vom Mietrecht unabhängiges Recht, sondern nur ein Aus9uß des

Mietrechtes und daher von dessen Bestand abhängig.
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